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Keine unerlaubte Nutzung der "Cell-
ID" 
T-Mobile setzt sich gegen Detektiv durch 
 

 

Montag, 28.11.05  

Das Ausbeuten von fremden Daten zu 
Geschäftszwecken ohne Bezahlung eines 
entsprechenden Entgelts sowie ohne 
eigenen Schaffensvorgang hat der 
Oberste Gerichtshof [OGH] nun in einer 
Entscheidung [4 Ob 113/05d] untersagt. 
 
Der Mobilfunkbetreiber T-Mobile hatte 
einen Wiener Detektiv geklagt, der 
Netzdaten von Sendemasten zur Ortung 
von Personen verwenden wollte, so 
Rainer Knyrim von der 
Wirtschaftskanzlei Preslmayr. 
 

   
Mobilfunk-Sendemasten haben eine eigene Kennung - die so 
genannte "Cell-ID". Diese wird von Handys empfangen und 
verarbeitet. 

GSM-Lokalisierung 

 

 

 

  

  
SMS-Standortabfrage 
"Ein Wiener Detektiv sammelte mittels 
einer Spezialsoftware diese Daten des T-
Mobile-Netzes bei Autofahrten quer 
durch Österreich. Zusätzlich verknüpfte 
er diese mit geographischen Positionen, 
die er mittels GPS-Ortung ermittelte und 
erstellte daraus eine Landkarte. Dann 
entwickelte er ein System, das ihm die 
Ortung durch vorher selbst konfigurierte 
Mobilfunktelefone auf SMS-Abfrage 
ermöglichte", schilderte Knyrim die 
Vorgehensweise. 
 
Handy als Spion unter dem Auto 
Diese Telefone durften aus rechtlichen 
Gründen nur mit Zustimmung der 
betroffenen Person verwendet werden. 
 
Es konnte zum Beispiel an der 
Unterseite eines Autos befestigt werden 
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und lieferte auf diese Weise Daten über 
Routen von Personen, die man 
überwachen wollte, zum Beispiel 
Ehemännern oder -frauen. 
 
T-Mobile mit Klage erfolgreich 
T-Mobile klagte dagegen wegen 
unlauteren Wettbewerbs und war beim 
OGH erfolgreich, wie "Die Presse" 
berichtete. 
 
Auch den Einwand des Detektivs, dass 
es sich bei dieser Cell-ID um 
"Abfallprodukte" des Mobilfunks handle, 
die sowieso entstehen würden und 
daher frei nutzbar wären, ließ der OGH 
nicht gelten. 
 

 
  

  
[Futurezone / APA ]      
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Keine Herausgabepflicht für Quellcodes 
Entwickler müssen ihrem Auftraggeber bei der 
Erstellung eines spezifischen Programms nicht 
automatisch den zugehörigen Quellcode 
aushändigen. [mehr...]

 

Donnerstag, 
17.11.2005 
11:09 MET 

WIEN

  

OGH weist Klage wegen Handymasts 
zurück 
Der Oberste Gerichtshof sieht keinen 
Zusammenhang zwischen Schlafstörungen, 
Migräne und einer Sendeanlage. [mehr...]

 

Mittwoch, 19.10.2005 
14:31 MET 

      

 
     

   
 

 

kleiner nebeneffekt der cell-id: 
shaverbertl, vor einem Tag, 2h 34min 
man kann den standort jedes GSM-handys 
weltweit auf zumindest ein paar kilometer 
genau feststellen. das ganze ohne wissen des 
handybesitzers(auf dem zu lokalisierenden 
handy muss keine software etc. installiert sein). 
diese methode funktioniert unabhängig vom 
netz-betreiber. die listen der der cell-ids die 
leicht im netz gefunden werden können werden 
auch immer unfangreicher und früher oder 
später werden sie komplett sein. wenn ein 
handy ausgeschaltet ist, bekommt man immer 
noch raus bei welcher cell-id das handy zuletzt 
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